
 1 

 

 

 

Datenschutzordnung 

 

 

 

 

 

 

 

Verein für Sport und Freizeit 
von 1975 Düsseldorf-Süd e.V. 

Datum: September 2024 

Version: 1.0 

 

 



 2 

Präambel  

 

§ 1 Allgemeines 

§ 2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder 

§ 3 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

§ 4 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein 

§ 5 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen 

§ 6 Kommunikation per E-Mail 

§ 7 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 

§ 8 Datenschutzbeauftragter 

§ 9 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten 

§ 10 Betroffenenrechte 

§ 11 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung 

§ 12 Inkrafttreten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Präambel 
 
Der SFD ´75 Verein für Sport und Freizeit von 1975 Düsseldorf-Süd e.V. (im Folgenden: SFD ´75 e.V.) 
verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert personenbezogene Daten (z.B. im Rahmen der 
Vereinsverwaltung, der Organisation des Sportbetriebs, der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins). Um die 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu vermeiden und einen einheitlichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten innerhalb des Vereins zu gewährleisten, gibt sich der Verein die 
nachfolgende Datenschutzordnung. 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgliedern, Teilnehmer*innen am Sport- 
und Kursbetrieb und Mitarbeiter*innen sowohl automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht 
automatisiert in einem Dateisystem, z.B. in Form von ausgedruckten Listen. Darüber hinaus werden 
personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht und an Dritte weitergeleitet oder Dritten 
offengelegt. In all diesen Fällen ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das 
Bundesdatenschutzgesetz und diese Datenschutzordnung durch alle Personen im Verein, die 
personenbezogene Daten verarbeiten, zu beachten. 
 
 
§ 2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder 
 
1. Der Verein verarbeitet die Daten unterschiedlicher Kategorien von Personen. Jede Kategorie von 
betroffenen Personen wird im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten gesondert berücksichtigt.  
 
2. Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses und zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben (z.B. 
Mitglieder- und Beitragsverwaltung, Lohnabrechnung, allg. Kommunikation, …) verarbeitet der Verein 
i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten der Mitglieder 
(Bitte vollständige Aufzählung):  
 
• Vor- und Nachname, 
• Geschlecht,  
• Geburtsdatum, 
• Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort), 
• Bankverbindung,  
• Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail), 
• Datum des Vereinsbeitritts,  
• ggf. die Namen und Kontaktdaten gesetzlicher Vertreter, 
• ggf. Abteilungs- oder Mannschaftszugehörigkeit,  
• ggf. Funktion im Verein,  
• ggf. Religionszugehörigkeit, 
• ggf. Steuernummer, 
 
Beim Austritt von Mitgliedern aus dem Verein werden alle gespeicherten personenbezogenen Daten 
gelöscht, insofern diese für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, nicht mehr benötigt werden.  
 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins be-
treffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der 
Wirksamkeit des Austritts durch den Verein aufbewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht. 
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3. Im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden, deren Sportarten im Verein betrieben 
werden, werden personenbezogene Daten der Mitglieder an diese weitergeleitet, soweit die 
Mitglieder eine Berechtigung zur Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Verbände beantragen (z.B. 
Startpass, Spielerpass, Lizenz) und an solchen Veranstaltungen teilnehmen. 
 
Im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden ist der Verein ferner verpflichtet, seine 
Mitglieder bzw. Mitglieder mit besonderen Aufgaben (z.B. Funktionsträger, Übungsleiter, …) an den 
übergeordneten Verband z.B. zur Bestandserhebung oder Zuschussbeantragung zu melden. 
Übermittelt werden dabei folgende personenbezogene Daten nach dem Meldestandard des 
Musterverbandes (Bitte vollständige Aufzählung): 
  
• Vor- und Nachname, 
• Geschlecht,  
• Geburtsdatum bzw. Jahrgänge,  
• Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort),  
• Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 
• Bezeichnung der Funktion im Verein 
• Lizenzen, 
 
Die Daten werden ausschließlich für verbandsinterne Zwecke verwendet. Eine Überlassung an Dritte 
ist untersagt bzw. bedarf der schriftlichen Einwilligung der Mitglieder des Vereins. 
 
Listen von Mitgliedern oder Teilnehmenden werden den jeweiligen Mitarbeitern im Verein (z.B. 
Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Übungsleitern …) insofern zur Verfügung gestellt, wie es die 
jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang der dabei verwendeten personenbezoge-nen 
Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu beachten. 
 
Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur herausgegeben 
werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung von Listen, in die sich die 
Teilnehmenden von Versammlungen und anderen Veranstaltungen zum Beispiel zum Nach-weis der 
Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine solche Herausgabe. 
 
4. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme unbefugter Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den 
Mitgliedern und Nichtmitgliedern werden vom Verein nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur 
Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, welches der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 
5. Nur Mitglieder des Vorstands oder Mitarbeiter*innen, die im Verein eine besondere Funktion 
ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, verarbeiten die benötigten 
Mitgliederdaten und erhalten eine dem jeweiligen Zweck angepasste Mitgliederliste. 
 
 
§ 3 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
 
1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten (Ergebnisse Wettkämpfe, Turniere) 
können personenbezogene Daten in Aushängen, in der Vereinszeitung, in Internetauftritten und in 
Sozialen Medien veröffentlicht und an die Presse weitergegeben werden. Das einzelne Mitglied kann 
jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In 
diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung.  
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2. Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen stammen: Vor- und 
Nachname der Teilnehmer*innen an sportlichen Veranstaltungen, Mannschaftsaufstellung, 
Ergebnisse, Torschützen, Geschlecht,  Geburtsdatum oder Geburtsjahrgang. 
 
3. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen gemacht 
wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung der abgebildeten Personen.  
 
4. Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten der Mitglieder des Vorstands und der 
Abteilungsleiter*innen mit Vorname, Nachname, Funktion, E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
veröffentlicht. Hierbei wird die E-Mail-Adresse nur veröffentlicht, wenn es sich um eine von der Person 
losgelöste Funktionsadresse des Vereins handelt. Die Telefonnummer wir nur veröffentlicht, wenn es 
sich um eine Dienst-Nummer des Vereins handelt. 
 
 
§ 4 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein 
 
Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach § 26 
BGB. Funktional ist die Aufgabe dem geschäftsführenden Vorstand nach § 26 BGB zugeordnet, soweit 
die Satzung nicht etwas Abweichendes regelt.  
 
Der geschäftsführende Vorstand nach § 26 BGB stellt sicher, dass Verzeichnisse der 
Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 
14 DSGVO erfüllt werden. Er ist für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen 
Personen zuständig. 
 
 
§ 5 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen 
 
1. Listen von Mitgliedern oder Teilnehmer*innen werden den jeweiligen Mitarbeiter*innen im Verein 
(z.B. Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleiter*innen, Übungsleiter*innen) insofern zur Verfügung 
gestellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang der dabei verwendeten 
personenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu beachten. 
 
2. Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur herausgegeben 
werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung von Teilnehmerlisten, in 
die sich die Teilnehmer*innen von Versammlungen und anderen Veranstaltungen zum Beispiel zum 
Nachweis der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine solche Herausgabe.  
 
3. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung satzungsgemäßer oder 
gesetzlicher Rechte benötigt (z.B. um die Einberufung einer Mitgliederversammlung im Rahmen des 
Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt der geschäftsführende Vorstand nach § 26 BGB eine 
Kopie der Mitgliederliste mit Vornamen, Nachnamen und Anschrift als Ausdruck oder als Datei zur 
Verfügung. Das Mitglied, welches das Minderheitenbegehren initiiert, hat vorher eine Versicherung 
abzugeben, dass diese Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet und nach der Verwendung 
vernichtet werden. 
 
 
§ 6 Kommunikation per E-Mail 
 
1. Für die Kommunikation per E-Mail richtet der Verein einen vereinseigenen E-Mail-Account ein, der 
im Rahmen der vereinsinternen Kommunikation ausschließlich zu nutzen ist.  
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2. Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Personen, die nicht in einem ständigen Kontakt per 
E-Mail untereinander stehen und/oder deren private E-Mail-Accounts verwendet werden, sind die E-
Mail-Adressen als „bcc“ zu versenden.  
 
 
§ 7 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 
 
Alle Mitarbeiter*innen im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten haben (z.B. Mitglieder 
des Vorstands, Abteilungsleiter*innen, Übungsleiter*innen), sind auf den vertraulichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu verpflichten.  
 
 
§ 8 Datenschutzbeauftragter 
 
1. Da im Verein in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt sind, hat der Verein einen Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 
37 DSGVO und § 38 BDSG  zu benennen.  
2. Die Auswahl und Benennung obliegt dem Vorstand nach § 26 BGB. Der Vorstand hat sicherzustellen, 
dass die benannte Person über die erforderliche Fachkunde verfügt.  
 
3. Die übertragenen Aufgaben umfassen alle Rechte und Pflichten, die sich aus Art. 38 und 39 DSGVO 
sowie aus den weiteren Rechtsvorschriften über den Umgang mit personenbezogenen Daten ergeben 
und die für den Verein Anwendung finden. 
 
4. Der Datenschutzbeauftragte ist bei der Erfüllung anfallender Aufgaben von allen Mitarbeiter*innen 
des Vereins zu unterstützen. Alle Mitarbeiter*innen und Vereinsmitglieder können sich in 
Datenschutz-Angelegenheiten direkt an den Datenschutzbeauftragten wenden. 
 
5. Der Datenschutzbeauftragte verpflichtet sich, alle Informationen, die er direkt oder indirekt im 
Rahmen der Tätigkeit erlangt, vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
zu nutzen. Der Datenschutzbeauftragte sichert zu, diese Informationen nicht an Dritte weiterzugeben 
bzw. Dritten zugänglich zu machen und alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um einen Zugriff 
Dritter auf diese Informationen zu vermeiden. Die Pflicht zur Geheimhaltung für den 
Datenschutzbeauftragten besteht auch über die Beendigung der Tätigkeit hinaus. 
 
 
§ 9 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten 
 
 
1.  Der Verein unterhält zentrale Auftritte für den Gesamtverein. Die Einrichtung und Unterhaltung von 
Auftritten im Internet obliegt dem geschäftsführenden Vorstand nach § 26 BGB. Dieser ist dazu 
berechtigt, die Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten an eine sachkundige Person 
(Ressortleiter*in Öffentlichkeitsarbeit) im Verein zu delegieren. Änderungen dürfen ausschließlich 
nach Genehmigung des geschäftsführenden Vorstands nach § 26 BGB von diesem selbst bzw. der 
beauftragten sachkundigen Person (Ressortleiter*in Öffentlichkeitsarbeit) vorgenommen werden. 
 
2. Der geschäftsführende Vorstand nach § 26 BGB  ist für die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit Online-Auftritten verantwortlich. 
 
3. Abteilungen, Gruppen und Mannschaften bedürfen für die Einrichtung eigener Internetauftritte (z.B. 
Homepage, Facebook, Instagram) der ausdrücklichen Genehmigung des Vorstands nach § 26 BGB. Für 
den Betrieb eines Internetauftritts haben die Abteilungen, Gruppen und Mannschaften 
Verantwortliche zu benennen, denen gegenüber der Vorstand nach § 26 BGB bzw. die von diesem 
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beauftragten sachkundigen Person (Ressortleiter*in Öffentlichkeitsarbeit) weisungsbefugt ist. Bei 
Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und Missachtung von Weisungen des Vorstands 
nach § 26 BGB  bzw. der beauftragten sachkundigen Person (Ressortleiter*in Öffentlichkeitsarbeit), 
kann der Vorstand nach § 26 BGB die Genehmigung für den Betrieb eines Internetauftritts widerrufen. 
Die Entscheidung des Vorstands nach § 26 BGB ist unanfechtbar. 
 
 
§ 10 Betroffenenrechte 
Werden personenbezogene Daten von Mitgliedern verarbeitet, sind diese Betroffene i.S.d. DSG-VO 
und es stehen diesen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 
 
a.) Auskunftsrecht 
Die Mitglieder haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob von ihnen betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Liegt eine Verarbeitung vor, können die Mitglieder von 
dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen: 
 
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die das Mitglied 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 
(4) die geplante Dauer der Speicherung der das Mitglied betreffenden personenbezogenen Daten 
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 
(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der für das Mitglied betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 
(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 
Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person. 
Den Mitgliedern steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 
werden. In diesem Zusammenhang können die Mitglieder verlangen, über die geeigneten Garantien 
gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden 
 
b.) Recht auf Berichtigung 
Die Mitglieder haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die das jeweilige Mitglied 
betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich 
vorzunehmen 
 
c.) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter den folgenden Voraussetzungen können die Mitglieder die Einschränkung der Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
 
(1) wenn die Mitglieder die Richtigkeit der sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen; 
 
(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die Mitglieder die Löschung der personenbezogenen Daten 
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 
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(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 
benötigt, das Mitglied diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigt, oder 
 
(4) wenn ein Mitglied Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat 
und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber den Gründen 
des Mitglieds überwiegen. 
 
Wurde die Verarbeitung der das Mitglied betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit der Einwilligung des jeweiligen 
Mitglieds oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines 
wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden die 
betroffenen Mitglieder von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben 
wird. 
 
d.) Recht auf Unterrichtung 
Hat ein Mitglied das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegen-
über dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die das 
Mitglied betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder 
Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich 
als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 
 
Jedem Mitglied steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 
unterrichtet zu werden. 
 
e.) Recht auf Löschung 
 

• Löschungspflicht 
 
Jedes Mitglied kann von dem Verantwortlichen verlangen, dass die das Mitglied betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, 
diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
 
(1) Die das Mitglied betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
 
(2) Das Mitglied widerruft seine Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 
 
(3) Das Mitglied legt gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder das Mitglied legt gem. Art. 21 
Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
 
(4) Die das Mitglied betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
 
(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 
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(6) Die das Mitglied betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 
der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 
 

• Information an Dritte 
Hat der Verantwortliche die das Mitglied betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 
und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichti-
gung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass das Mitglied als betroffene Person von ihnen die Löschung 
aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser perso-
nenbezogenen Daten verlangt haben. 
 

• Ausnahmen 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
 
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
 
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder 
der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde; 
 
(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 
2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 
 
(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Ab-schnitt a) 
genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht 
oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 
 
(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
f.) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Jedes Mitglied hat das Recht, die es betreffenden personenbezogenen Daten, die das Mitglied dem 
Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten. Außerdem hat das Mitglied das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, 
zu übermitteln, sofern 
 
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO 
oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 
 
(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 
In Ausübung dieses Rechts hat das Mitglied ferner das Recht, zu erwirken, dass die das Mitglied 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte 
anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 
 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
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g.) Widerspruchsrecht 
Jedes Mitglied hat das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 
1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling. 
 
Der Verantwortliche verarbeitet die das Mitglied betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, 
es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Inte-
ressen, Rechte und Freiheiten des Mitglieds überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 
h.) Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
jedem Mitglied das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, 
zu, wenn das Mitglied der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der das Mitglied betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist der 
Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, die Anrufung einer anderen 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist hierdurch nicht ausgeschlossen. Die Aufsichtsbehörde, bei der die 
Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse 
der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
 
 
§ 11 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung 
 
1. Alle Mitarbeiter*innen des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse Daten 
verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder –weitergabe ist untersagt.  
 
2. Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen diese 
Datenschutzordnung können gemäß den Sanktionsmitteln, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, 
geahndet werden.  
 
 
§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand des Vereins am 03.09.2024 beschlossen 
und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins in Kraft. 
 

 


